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Bekanntmachung Begehung und Überprüfung der Staatsgrenze im Bereich 

der Grenzabschnitte X und XI in der Marktgemeinde Leutschach an der 

Weinstraße und der Gemeinde Oberhaag 

Dieses Schreiben wird übersandt mit dem Ersuchen um ortsübliche Verlautbarung in der/den 

angeführten Katastralgemeinde(n). 

B E K A N N T M A C H U N G  

Das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen (BEV) gibt bekannt, dass in den 

Katastralgemeinden Langegg 66019, Pößnitz 66030, Großwalz 66012, Schloßberg 66039 und 

Remschnigg 66035 in der Zeit  

vom März bis voraussichtlich Ende September 2024 

aufgrund des Staatsgrenzvertrages mit der Republik Slowenien, BGBl. Nr. 229/1966 im 

Zusammenhalt mit dem Notenwechsel BGBl. Nr. 714/1993 von einer slowenischen 

Arbeitsgruppe Arbeiten zur Vermessung und Vermarkung der Staatsgrenze durchgeführt 

werden.  

Die hiermit von der Vermessungsverwaltung der Republik Slowenien (Geodetska uprava 

Republike Slovenije) betrauten Personen dürfen nach § 12 Abs. 1 des Staatsgrenzgesetzes, 

BGBl. Nr. 9/1974 idgF, zur Durchführung dieser Arbeiten ohne Zustimmung der Eigentümer 

oder Nutzungsberechtigten: 
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‒ die an oder in der Nähe der Staatsgrenze liegenden Grundstücke mit Ausnahme der 
darauf errichteten Gebäude betreten und, soweit es die Bewirtschaftungsverhältnisse 
erlauben, befahren, 

‒ Bäume, Sträucher und sonstige Pflanzen, welche die Vermessungs- und 
Vermarkungsarbeiten, sowie die Sichtbarkeit der Staatsgrenze behindern, im 
notwendigen Umfang beseitigen oder stutzen, 

‒ alle erforderlichen Staatsgrenzzeichen anbringen und sichern. 

Wien, 14.02.2024 

Für den Leiter des BEV: 

DI Hartwig Ortbauer 
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